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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufungen des Adr, vertreten durch Achammer 

Mennel Welte Rechtsanwälte GmbH, 6800 Feldkirch, Schlossgraben 10, vom 22. August 2006 

gegen die Bescheide des Finanzamtes Feldkirch vom 20. Juli 2006 betreffend Anspruchszinsen 

(§ 205 BAO) für den Zeitraum 2002 bis 2003 entschieden: 

Die Berufungen werden als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

In seinen Berufungen gegen die Anspruchszinsenbescheide für 2002 und 2003 führte der 

Berufungswerber aus, es bestehe überhaupt keine Abgabenschuld für die Streitjahre, daher 

könnten auch keine Anspruchszinsen zur Vorschreibung gelangen.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Ein Anspruchszinsenbescheid kann nicht mit Aussicht auf Erfolg mit der Begründung 

angefochten werden, der maßgebliche Einkommensteuerbescheid sei inhaltlich rechtswidrig. 

Erweist sich der Stammabgabenbescheid (=Einkommensteuerbescheid) als rechtswidrig und 

wird er abgeändert oder aufgehoben, so wird diesem Umstand mit einem an den 

Abgabenänderungs- bzw. Aufhebungsbescheid gebundenen, neuen Zinsenbescheid Rechnung 

getragen. Es ergeht somit ein weiterer Zinsenbescheid, eine Abänderung des 

ursprünglichen Zinsenbescheides erfolgt nicht (vgl. Ritz, BAO Kommentar, 3. Auflage, Linde-

Verlag, Wien 2005, § 205, TZ 33 bis 35).  

Die Berufungen gegen die Anspruchszinsenbescheide waren daher als unbegründet 

abzuweisen. 
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